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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 
 

Erste Ordnung zur Änderung der Studienordnung 
 

für den Bachelorstudiengang 

 
Bekleidungstechnik/Konfektion 

 
im Fachbereich Gestaltung vom 13. April 2011 

 
 

Auf Grund von § 17 Absatz 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes 
vom 10. August 2009 (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 des 
Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz) in der Fassung vom 
13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2010 
(GVBl. S. 560), hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Gestaltung der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 13. April 2011 die folgende Erste Ordnung zur 
Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Bekleidungstechnik/Konfektion 
vom 03. Juni 2009 (AMBl. HTW Berlin Nr. 32/09) beschlossen1: 

 
 

Artikel 1 

 

Nr. 1 

Diese Änderungsordnung gilt für alle immatrikulierten Studierenden des 
Bachelorstudienganges Bekleidungstechnik/Konfektion. 

 

Nr. 2  
Anlage 3 Studienplanübersicht über die Module im 1. bis 7. Semester 

Die Anmerkungen werden wir folgt neu gefasst: 
„Anmerkungen:  

Ein Leistungspunkt steht für eine studentische Lernzeit (Workload) von 30 Stunden a 60 
Minuten.  

Im 7. Semester werden die Module V9, V10 und V11 geblockt von der 1. – 10. 
Woche der Vorlesungszeit angeboten. Von der 11. – 19. Woche ist die 
Bachelorarbeit anzufertigen. Die Workload der Bachelorarbeit beträgt 12 LP a 30 
Stunden = 360 Stunden. Als maximale Bearbeitungsdauer sind 9 Wochen vorgesehen.“ 

 

 

Artikel 2 

 

In-Kraft-Treten 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der HTW Berlin mit Wirkung zum 01. Oktober 2011 in Kraft. 

 
 

                                                 
1 Der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung angezeigt am 27.05.2011  
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 
 

Erste Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 
 

für den Bachelorstudiengang 

 
Bekleidungstechnik/Konfektion 

 
im Fachbereich Gestaltung vom 13. April 2011 

 
 

Auf Grund von § 17 Absatz 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes 
vom 10. August 2009 (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 31 Abs. 4 des 
Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz) in der Fassung vom 
13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2010 
(GVBl. S. 560), hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Gestaltung der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 13. April 2011 die folgende Erste Ordnung zur 
Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bekleidungstechnik/Konfektion 
vom 03. Juni 2009 (AMBl. HTW Berlin Nr. 32/09) beschlossen2: 

 

 

Artikel 1 

Nr. 1 

Diese Änderungsordnung gilt für alle immatrikulierten Studierenden des 
Bachelorstudienganges Bekleidungstechnik/Konfektion. 

 

Nr. 2 
§ 6 Bachelorarbeit 

In Absatz 1 werden die Sätze 4 bis 6 wie folgt neu gefasst: 

„Die Festlegungen durch den Prüfungsausschuss haben spätestens bis zum Ende der 10. 
Woche des 7. Studienplansemesters zu erfolgen. Voraussetzung für die Zulassung zur 
Bachelorarbeit ist der Nachweis von mindestens 180 Leistungspunkten. Ein Kandidat oder 
eine Kandidatin kann auch zugelassen werden, wenn er oder sie ein Modul des 1. – 6. 
Studienplansemesters im Gesamtumfang von bis zu 6 Leistungspunkten noch nicht erfolgreich 
abgeschlossen hat.“ 

Absatz 3 wird ersetzt durch: 

„(3) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit umfasst maximal 9 Wochen. Die 
Bachelorarbeit ist zum Ende der 19. Woche des 7. Studienplansemesters in dreifacher 
Ausfertigung abzugeben.“ 

 

Artikel 2 

 

In-Kraft-Treten 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der HTW Berlin mit Wirkung zum 01. Oktober 2011 in Kraft. 

 

                                                 
2  Durch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung bestätigt am 03.06.2011 


